
Informationsblatt 
zum Ansuchen um Zulassung zur Gerichtspraxis 

 
 

 Gesuch mit Angabe des Eintrittstages (nur erster Tag im Monat) und des 
Gerichtshofsprengels (Graz, Leoben, Klagenfurt) in dem die Ableistung der 
Gerichtspraxis gewünscht wird (gerichtet an den Präsidenten des Oberlandesgerichtes 
Graz, Marburger Kai Nr.49). Erklärung, ob die Übernahme in den richterlichen 
Vorbereitungsdienst angestrebt wird oder nicht.  
Aufnahmefreie Monate: Februar, Juni, Oktober 
 

 Einzahlungsbestätigung über € 18,20 (Gesuch € 14,30, Lebenslauf € 3,90) 
Bankverbindung: BIC BUNDATWW, IBAN AT430100000005470006 
 

 Lebenslauf  
 mit allen Familiendaten 
 Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
 Daten des Präsenz- oder Zivildienstes (mit Angabe Aufschub oder Befreiung 
 bzw. Befreiungsgrund) 
 Angabe der Studiendauer (Semesteranzahl) 
 Versicherungsnummer 
 

 1 Lichtbild in Passbildgröße 
 

 Antrag auf bargeldlose Gehaltszahlung (mit eigener Unterschrift und Unterschrift der 
Bank) Original 

 
 Allgemeine Bestätigung des Studienerfolges (Sammelzeugnis) 
 
 Geburtsurkunde (Original und Kopie) 
 
 Staatsbürgerschaftsnachweis (Original und Kopie) 
 
 Reifeprüfungszeugnis (Original und Kopie) 
 
 3 Diplomprüfungszeugnisse (Original und Kopie) 
 
 Sponsions- bzw. Promotionsbestätigung (Original und Kopie) 
 
 Meldezettel über alle aufrechten Anmeldungen gem. § 3 Meldegesetz 1972 (Original 

und Kopie) 
 
 Heiratsurkunde (Original und Kopie) 

 
 Geburtsurkunde der Kinder (Original und Kopie) sowie Bestätigung des Finanzamtes 

über den Bezug der Familienbeihilfe 
 

 Bekanntgabe eines privatrechtlichen Dienstverhältnisses (Bestätigung des Dienstgebers, 
dass die Dienststunden bei Gericht eingehalten werden können) 
 

 Universitätsassistentinnen/Universitätsassistenten (Vorlage des Dienstvertrages bzw. 
Karenzierungsbescheides, sowie Bestätigung über die Einhaltung der gerichtl. 
Dienststunden - ausgestellt von der obersten Dienstbehörde) 

 
 Rechtsanwaltsanwärter:innen: Bescheid über Austritt aus der Rechtsanwaltskammer für 

die Zeit der Gerichtspraxis  


